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6. An Projekten soll die Zusatzvorlage zwei Gruppen enthalten: 
– die zurückgestellten und gesamthaft besonders vordringlichen, vorab die vom 

Volk gutgeheissenen Vorhaben wie Zimmerberg, Brütten, 3. Geleise Lausanne-
Genf, Wisenberg, Heitersberg, 

– aber auch die so genannten und mit den Kantonen ausgearbeiteten Erweiterungs-
optionen umfassen. 

Die Zusatzvorlage soll diese Vorhaben, aber auch die «Angebotszusicherungen», die 
Bund und SBB den Kantonen gemacht haben, in einem Sachplan festhalten und perio-
disch anpassen. Mit der Gesamtschau-Vorlage sind dem Parlament entsprechende 
(Grob-)Projektierungsaufträge und -kredite zu beantragen. 
Der VöV begrüsst und unterstützt das Konzept der Motion Pfisterer. Es zeigt 
einen politisch mehrheitsfähigen Weg zur Lösung der – insbesondere durch 
die NEAT-Mehrkosten entstandenen – Finanzierungsprobleme. Damit kann 
eine finanzpolitisch begründete Blockierung verhindert werden, und die Ent-
wicklung des schweizerischen öV-Systems kann den verkehrspolitischen 
Erfordernissen und den Bedürfnissen der Kantone entsprechend zeitgerecht 
vorangetrieben werden.

Anhang: Stellungnahme des VöV  
zur Gesamtschau FinöV

Herr
Bundesrat Moritz Leuenberger
Vorsteher des UVEK
Bundeshaus Nord
3003 Bern

Bern, 6. Juni 2007

Vernehmlassung Gesamtschau FinöV – Stellungnahme des VöV

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir nehmen auf Ihre Einladung hin gerne Stellung zur Vernehmlassungsvorlage Ge-
samtschau FinöV und erlauben uns, eingangs ein paar einleitende Bemerkungen 
auszuführen.

Gemäss Statusbericht 2006 Grundlagendaten Landverkehr hat sich die Verkehrs-
leistung des privaten motorisierten Strassenverkehrs beim Personenverkehr in den letz-
ten 30 Jahren fast verdoppelt und beim Güterverkehr fast verdreifacht. Beim Perso-
nenverkehr auf der Schiene ist die Verkehrsleistung achtmal geringer als diejenige des 
privaten motorisierten Strassenverkehrs. Beim Güterverkehr liegt der Schienenanteil 
bei 42 Prozent. Der Statusbericht geht davon aus, dass bis 2030 die gesamten Perso-
nenverkehrsleistungen zwischen 15 und 29 Prozent zunehmen werden. Dem öffentli-
chen Verkehr kommt eine zentrale Bedeutung zu, wenn es darum geht, dieses prognos-
tizierte Mobilitätswachstum umweltschonend aufzufangen. Will der Standort Schweiz 
weiterhin attraktiv gehalten werden, muss ein klares Bekenntnis zu den notwendigen 
Verkehrsinfrastrukturen erfolgen. Folglich sind auch die Gelder rasch und in genügen-
dem Umfang zu sprechen.
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Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben bereits am 6. Dezember 
1987 mit Annahme der Vorlage zu BAHN 2000 Ja zur Bereitstellung der notwendigen 
Verkehrsinfrastrukturen gesagt. Die Realisierung der zweiten Etappe von BAHN 2000 
– neu unter dem Titel Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB) – hat 
verkehrspolitisch oberste Priorität, weil damit der Volkswille durchgesetzt wird. Der Ver-
band öffentlicher Verkehr (VöV) stellt das Kernangebot in keinerlei Weise in 
Frage. Wenn man jedoch dem Volkswillen gerecht werden will, der mit dem 
Konzept von BAHN 2000 auch die Vollendung des Knotenprinzips beinhaltet, 
braucht es die dazu benötigten Mittel. Es ist deshalb nicht richtig, den Fi-
nanzrahmen für ZEB durch die NEAT-Mehrkosten einzuschränken.

Der VöV setzt ein Fragezeichen, ob für die Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruk-
tur ein Erlass in Form eines Bundesgesetzes notwendig ist.

Wir beantworten den Fragenkatalog wie folgt:

1. Sind Sie mit den generellen Zielsetzungen der Vorlage einverstanden?

Die Vorlage gibt einen sehr guten Überblick über den Stand der von Parlament und 
Volk im Jahr 1998 genehmigten vier Bahn-Grossprojekte NEAT, BAHN 2000, HGV-
Anschlüsse und Lärmsanierung. Insbesondere reagiert der Bundesrat mit dem Kon-
zept Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB) auf die massiv zu er-
wartende Verkehrsnachfrage bis 2030.

Der VöV unterstützt die Infrastrukturausbauten gemäss ZEB. Die erste Etappe von BAHN 
2000 hat es klar gezeigt: Ein gezielter Ausbau des Angebots des öffentlichen Verkehrs 
hat einen Anstieg der Nachfrage und damit ein Umsteigen auf eine umweltverträgli-
che Form der Mobilität zur Folge. Es ist somit unbestritten, dass die Bahninfrastruktu-
ren schnell, gezielt und bedarfsgerecht weiter ausgebaut werden müssen. Es ist rich-
tig, dass primär dort angesetzt wird, wo das Kosten-Nutzen-Verhältnis für das gesamte 
System des öffentlichen Verkehrs am besten ist. Der VöV begrüsst in diesem Zusam-
menhang auch ausdrücklich den Einbezug des Güterverkehrs.

Das Kernangebot im Umfang von 5,2 Milliarden Franken unterstützt die Entwicklung des 
Personenverkehrs für die ganze Schweiz und schafft für den Güterverkehr die Kapazität 
für das Verlagerungsziel und das Marktwachstum und muss aus diesen Gründen zwin-

gend notwendig als Ganzes realisiert werden. Es macht aufgrund seiner Vernetzung zu 
NEAT, HGV und Infrastrukturfonds nur als Gesamtpaket Sinn. Ein Herausbrechen ein-
zelner Teile würde die vorgesehenen neuen Vollknoten in Biel, Lausanne, Interlaken, 
Delémont, Luzern, Schaffhausen, Kreuzlingen, Romanshorn und St. Gallen verunmög-
lichen. Der integrierte Taktfahrplan verbunden mit einem landesweiten Knotensystem 
ist eine Schweizer Errungenschaft und mitverantwortlich für die seit dem Jahr 2000 
steigende Entwicklung des ÖV-Modal-Split.

Eine Beschränkung von ZEB auf das Kernangebot mit der Begründung, dass die de-
finitiven Investitionen für die NEAT ungewiss sind, erachtet der VöV als äusserst frag-
würdig. Zwar lassen sich damit die Haupt-Zielsetzungen von ZEB, nämlich die Reise-
zeitverkürzungen auf der West-Ost-Achse realisieren. Eine Reihe anderer Projekte, 
insbesondere der kleineren KTU, werden nur noch erwähnt, sind aber nicht mehr Be-
standteil von ZEB. Dieses Vorgehen steht im Widerspruch zu den im Vorfeld der Volks-
abstimmung zu BAHN 2000 gemachten Versprechungen. In der damaligen Vorlage an 
das Parlament wurde ausdrücklich festgehalten, dass das Konzept BAHN 2000 «nun 
im Sinne einer optimalen Transportkette durch eine bessere Vernetzung des 
schweizerischen Transportsystems eine landesweite Attraktivitätssteige-
rung» anstrebe. Weiter hiess es «Leistungsverbesserungen beschränken sich 
nicht allein auf das Streckennetz der SBB. Ins Konzept BAHN 2000 einbezo-
gen werden auch die Privatbahnen und soweit zweckdienlich die übrigen öf-
fentlichen Transportunternehmungen.» Der hohe Ja-Anteil von 57 Prozent in der 
Volksabstimmung war das Resultat der Bemühungen, dass aus allen Regionen Pro-
jekte vorgelegt wurden, die unter dem Schlagwort «Bahn und Bus 2000» Verbesse-
rungen im gesamten Land vorsahen.

Der VöV ist der Ansicht, dass ZEB den vom Volk gefassten Beschlüssen im Rahmen von 
BAHN 2000 gerecht werden muss. Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger wollen vor dem Hintergrund des enormen Mobilitätswachstums einen starken öf-
fentlichen Verkehr. Das bedeutet, dass die dringend nötigen Ausbauten im öffentlichen 
Verkehr schnell realisiert werden müssen. Die Bedürfnisse des Regionalverkehrs sind 
ebenfalls entsprechend zu berücksichtigen. Sie sind berechtigt, denn der Regionalver-
kehr trägt in seiner Funktion als Zubringer zur Wirtschaftlichkeit des Fernverkehrs bei. 
Und schliesslich müssen die notwendigen Mittel für ZEB unabhängig von der Entwick-
lung der NEAT-Kosten zur Verfügung stehen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, 
wegen der hohen Kosten der Gotthard-Autobahn auf die Fertigstellung des Autobahn-
netzes im Mittelland zu verzichten.
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Zusammengefasst: Damit ZEB den Anforderungen des Volkswillens, geäussert 
mit der angenommenen Vorlage zu BAHN 2000, gerecht wird, müssen die not-
wendigen Finanzmittel sowohl für die Infrastrukturen im Kernbereich (Fern- 
und Güterverkehr) als auch in der Fläche (Regionalverkehr) rasch und in ge-
nügendem Ausmass zur Verfügung gestellt werden.

2. Wie beurteilen Sie das neue Bundesgesetz über die Zukünftige 
Entwicklung der Bahninfrastruktur und den entsprechenden Bundes-
beschluss zum Gesamtkredit?

In den Volksabstimmungen von 1987 (Bahn+Bus 2000), 1992 (Grundsatz NEAT) und 
1998 (FinöV) hat sich das Volk drei Mal für neue Bahninfrastrukturen ausgesprochen. 
Die Abstimmung von 1998 umriss die vier Grossprojekte BAHN 2000, NEAT, HGV und 
Lärmschutz und legte die Art ihrer Finanzierung fest. Die Botschaft zeigte einen Kos-
tenrahmen von 30,45 Milliarden Franken auf, der aber nicht direkt Gegenstand der 
Abstimmung war. Vielmehr stellen die 30,45 Milliarden Franken (Preisbasis 1995) ei-
nen Richtwert dar.

Die Höhe der Endkosten der vier Grossprojekte ist für die Einzelteile nicht limitierend. 
Da der Fonds nach der Anpassung durch die FINIS-Vorlage nur noch aus 
zweckgebundenen Einnahmen gespiesen wird, sind die Mittel solange nach 
oben nicht begrenzt, bis die vom Volk bewilligten FinöV-Projekte umgesetzt 
sind. Auch das Parlament hat sich nach diesen Grundsätzen gerichtet, als es vor al-
lem im Rahmen der NEAT einige neue Elemente oder Verteuerungen beschlossen hat, 
die im Detail in der Botschaft zur Abstimmung von 1998 nicht vorhanden waren. Bei-
spiele dazu sind die «Umfahrung» Frutigen an der Lötschberg-Strecke, die Vorinvesti-
tion Uri Berg lang oder die richtungsgetrennten Röhren am Ceneri.

Der VöV verneint aus diesem Grund, dass es rechtlich zwingend eine FinöV-Gesamt-
summe mit einem definierten Maximum von 30,45 Milliarden Franken gibt. Die FinöV-
Finanzierung muss sich an den verkehrspolitischen Zielen und Inhalten der Volksab-
stimmungen zum öffentlichen Verkehr Schweiz seit 1987 ausrichten. Der FinöV-Fonds 
kann somit erst dann aufgelöst werden, wenn 1) das Knotensystem BAHN 2000, 2) 
die neuen Alpentransitachsen mit ihren Zuläufen, mit denen insbesondere die Verlage-
rung des alpenquerenden Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene gemäss Al-
penschutzartikel erreicht werden soll, 3) der Lärmschutz und 4) die HGV-Anschlüsse 
realisiert sind.

Bezogen auf das Knotensystem BAHN 2000 bzw. ZEB heisst das zum jetzigen Zeit-
punkt: Die Mittel für ZEB sind rechtzeitig, in genügendem Ausmass und un-
abhängig von der Entwicklung der NEAT-Kosten zu sprechen. Der VöV for-
dert bei der Finanzierung von ZEB einen höheren Erstkredit von mehr als nur 
5,2 Milliarden Franken.

Eine solche Aufstockung der Finanzmittel erlaubt die Ergänzung des Kernangebots in 
der Weise, dass die mit der ersten Etappe von BAHN 2000 bereits realisierten und die 
mit ZEB noch zu vollendenden Knoten voll zum Tragen kommen. Für die Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Verkehrs gegenüber der Strasse braucht 
es beispielsweise die bahntechnische Ausrüstung des Abschnitts Mitholz-Ferden im 
Lötschberg-Basistunnel. Der Güterverkehr wächst seit Jahren stark. Wurden auf der 
Achse Lötschberg-Simplon 1999 noch 6,6 Millionen Bruttotonnen transportiert, waren 
es 2006 bereits 21,6 Millionen Bruttotonnen. Dies entspricht einer Zunahme von 230 
Prozent innert acht Jahren. Der positive Trend wird anhalten. Dank der Inbetriebnahme 
des Lötschberg-Basistunnels wird die Kapazitätsgrenze beim Güterverkehr, von der die 
Vorlage ausgeht, bereits in rund fünf bis zehn Jahren erreicht, und nicht erst im Jahr 
2030. Auch im Personenverkehr ist dank des Tunnels auf der Strecke Bern–Visp eine 
sprunghafte Steigerung zu erwarten.

Neben vielen anderen gleichwertigen Projekten könnten mit einer Aufstockung der Fi-
nanzmittel beispielsweise auch die dringend notwendigen Kapazitäten zwischen Genf 
und Lausanne bereitgestellt werden. Gemäss Statusbericht 2006 Grundlagendaten 
Landverkehr ist auf dieser Achse bis 2030 ein grosser Anstieg der Mobilitätsnachfrage 
zu erwarten. Dieser Anstieg bewegt sich ungefähr in der Grössenordnung der Nachfra-
gesteigerung im Raum Winterthur-Zürich-Aarau. Das durchgehende dritte Gleis zwi-
schen Genf und Lausanne ist deshalb notwendig und rasch zu realisieren.

Um auch langfristig das prognostizierte Mobilitätsvolumen umweltschonend bewältigen 
zu können, braucht es neben dem Kernangebot und der in der Botschaft genannten 
Erweiterungsoptionen auch die verschiedenen langfristig unbestrittenermassen wich-
tigen Projekte wie der Zimmerbergtunnel oder der Wisenbergtunnel. Auch diese Bahn-
Grossprojekte des Konzepts BAHN 2000 sind mittels FinöV-Fonds zu finanzieren, des-
sen Laufzeit verlängert werden muss.

Es ist rechtlich nicht zwingend, für die einzelnen FinöV-Teile eine maximale Kreditlimite 
anzunehmen. Auch wenn dies getan würde, möchten wir daran erinnern, dass gemäss 
der Botschaft zu Änderungen bei der Finanzierung der FinöV-Projekte vom  
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8. September 2004 (FINIS) für das Teilprojekt BAHN 2000 ein Investitionsvolumen 
von insgesamt 12,95 Milliarden Franken vorgesehen ist. Die Kosten für die erste Etappe 
von BAHN 2000 belaufen sich auf 5,9 Milliarden Franken. Für die zweite Etappe wür-
den somit korrekterweise 7 Milliarden Franken zur Verfügung stehen.

Die Botschaft sieht nicht nur zu wenige Mittel für ZEB vor, diese stehen dar-
über hinaus zu spät zur Verfügung. Erste ZEB-Mittel werden spätestens ab 2011 
benötigt. Wenn aber die Mittel erst um die Mitte des nächsten Jahrzents zur Verfü-
gung stehen, müssen dringende Infrastrukturausbauten gegenüber der heutigen Pla-
nung zeitlich hinausgeschoben werden. Beispielsweise könnten die Durchmesserlinie in 
Zürich oder die Zufahrten zur NEAT nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Folgen sind 
eine Verzögerung der erwarteten Angebotsverbesserungen im Fern- und Regionalver-
kehr (z.B. S-Bahn Zürich) und eine nur teilweise Nutzung der Kapazitäten des neuen 
Gotthard-Basistunnels. Damit die Mittel für ZEB genügend und rechtzeitig zur 
Verfügung stehen, ist es notwendig, die Rückzahlung der Bevorschussung 
zeitlich zu erstrecken. Sollte diese Massnahme für die Finanzierung von ZEB 
dennoch nicht ausreichen, müsste eine Erhöhung der Bevorschussungslimite 
des FinöV-Fonds in Betracht gezogen werden.

3. Wie beurteilen Sie die Anpassungen im Alpentransitbeschluss 
(Streichung des Zimmerberg-Basistunnels und des Hirzeltunnels) und 
im Erlass BAHN 2000? Streichung der Strecke Siviriez – Villars-sur-
Glâne, der Strecke Olten – Liestal (Wisenbergtunnel) und der Strecke 
Zürich Flughafen – Winterthur (Brüttenertunnel)?

Der VöV spricht sich gegen eine Anpassung im Alpentransitbeschluss und im Erlass 
BAHN 2000 aus. Die Begründung ist die folgende: Das Projekt FinöV/ZEB ist mit der 
jetzigen in der ZEB-Vorlage enthaltenen Liste nicht als abgeschlossen zu betrach-
ten. Der in der Botschaft aus Sicht VöV falsch definierte Finanzrahmen kann nicht der 
Massstab dafür sein, die Funktionalität des vom Volk beschlossenen Systems willkür-
lich zu begrenzen. Optionen wie Wisenbergtunnel, der Ausbau des Heitersbergs oder 
der Zimmerbergtunnel stellen nicht einfach, wie das die Botschaft suggeriert, bequeme 
Streichlisten-Punkte dar. Wenn ihre Erstellung sich für das Knotensystem als notwen-
dig erweist, sind sie auch später aus FinöV-Geldern zu realisieren.

4. Unterstützen Sie den Vorschlag des Bundesrats bis spätestens 2016 
in einer Vorlage darzulegen, ob und wie der Wisenbergtunnel, der 
Zimmerberg-Basistunnel und andere Projekte realisiert werden sollen?

Ja. Allerdings wäre es wünschenswert, wenn die Vorlage bereits bis spätestens 2012 
präsentiert würde.

5. Wie beurteilen Sie die Anpassung des NEAT-Gesamtkredits?

Der VöV befürwortet die Anpassung des NEAT-Gesamtkredits im Sinn, dass die Ge-
samtsumme der FinöV-Gelder erhöht wird. An einer Limitierung der FinöV-Gelder auf 
30,45 Milliarden Franken (Preisbasis 1995) darf nicht festgehalten werden. Der VöV 
ist dagegen, wenn der Finanzrahmen für ZEB durch die Mehrkosten bei der NEAT tan-
giert würde.

6. Sind Sie mit der temporär höheren Verschuldung des Bundes und der 
Erstreckung der Rückzahlung der Bevorschussung einverstanden?

Für den VöV ist die Erstreckung der Rückzahlung der Bevorschussung zwingend. Nur 
so kann der Volkswillen bezüglich BAHN 2000 realisiert werden. Die Erstreckung der 
Rückzahlung der Bevorschussung kann ausserdem finanzpolitisch verantwortet werden, 
da sie lediglich eine temporäre Verschuldung des Bundes nach sich zieht, die durch die 
spätere Rückzahlung vollständig wieder kompensiert wird.

7. Welche weiteren Bemerkungen haben Sie zur Vernehmlassungsvorlage?

Keine.

Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme bei der Ausarbeitung der definitiven Vorlage zu 
berücksichtigen, und danken Ihnen dafür bestens.

Mit freundlichen Grüssen 

Richard Kummrow, Präsident Dr. Peter Vollmer, Direktor


